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ANTWORT [DER X EIDG . ORTE] AUF DEN VORSCHLAGDER STADT KONSTANZ
[IM JURISDIKTIONSSTREIT ] AUF DEM BODENSEE

[1 . ] "Demnach Eine Statt Costanz sich erkhlärth , Jhr Marckh halber hoher

iurisdictio ?i auf dem bodensee aller orthen Von Ei ?iem Gestaad Zu dem

anderen , bis in die Mitte des Sees weiters keinen Eintrag Zuthuen , als

solle es dabey sein bestendiges verbleiben haben, _ dergestalt en , das



so wohl die hohe - als nidere Obrigkheit bey ihren Rechtsamminen ge-

schürmbt sein , und so sich auch befinden wurde , das den Juden die

pferth in dem Eydtgnossischen bezirkh weggenommen wordten , massen dess-

wegen genuegsamne information einzuenemen , solle hierfür die gebührende

reparation beschechen . "

[2 . ] Die Fischereirechte der Stadt Konstanz auf dem Bodensee las¬

se man gelten , jedoch ohne Schaden und Nachteil für die

Fischenzen der Gotteshäuser Münsterlingen und Kreuzlingen

sowie von Bottighofen , des "Bösenwürth [ zum Bösen Wirt , Hof in

der Gemeinde Bottighofen ] " und  anderer thurgauischer Untertanen.

3 . Die "Schifflende"  zu Kreuzlingen solle wiederum in den alten

Stand versetzt werden , "die TJebrigen Schiffstellenen aber lasset man

Zu obrigkheitlich beliebiger disposition verbleiben " .

[4 . ] Den Zoll betreffend hoffe man , dass der Vergleich von 1651

zwischen Konstanz und den im Thurgau [ reg . Orten ] aufrecht¬

erhalten werde und die eidg . Orte aufgrund der Erbeinung

nicht mit neuen Zöllen oder Zollerhöhungen belastet würden,

verlange man doch von der Stadt Konstanz bezüglich ihres

Zolls und ihrer "niderlag"  auch keine Aenderungen.

5 . Eidgenössischerseits gestatte man sowohl dem Haus Oester¬

reich als auch der Stadt Konstanz , in Friedens - und Kriegs¬

zeiten ihre Gestade "mit allerhandt Schiffen"  zu befahren.

[6 . ] Die "recht und gewalthssamme"  der Obrigkeiten sollen jedoch in
allem Vorbehalten bleiben.

"Copia antiMofvtkpfioieeti, üben. dcci Von Seiften den. Statt CoAtanz eingegebne En.-
i>te pJioiect [Litena]  A . [Litena]  C . "

Kopie , vermutlich aus der Kanzlei von Frauenfeld . Dorsualnotiz der Kanzlei.
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